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Hinweis Ausfüllen Kommentarfeld Maßnahmen NotSan  
 
Bei Maßnahmen, die vor Inkrafttreten des § 2a NotSanG als ärztlich galten, wird im EPRO 
ein Kommentar verlangt. 
 

 
 
Diese Funktion gehört zum Standard von digitalen Einsatzprotokollen und lässt sich auch 
nicht deaktivieren. In der aktuellen Konfiguration kann der ÄLRD Eingaben in diesem Feld 
nicht ohne weiteres lesen, und sie sind auch nicht Bestandteil des Protokolls wie es 
ausgedruckt oder digital übermittelt wird. 
 
Das Feld verschwindet, sobald im Kopf „Notarzt“. angekreuzt wird. 
 

 
 
 

Wenn Sie mit einer anderen Ärztin oder einem anderen Arzt, z. B. aus dem KHS oder 
niedergelassen, arbeiten, kreuzen bitte ebenfalls Notarzt an und geben im Freitext an, wer 
dieser Arzt oder diese Ärztin war. Als Personalnummer nutzen Sie 1398 (sonstiger Arzt). 
 
Generell gilt im RettZV: 
NotSan dürfen/sollen/müssen Maßnahmen durchführen, wenn die Indikation gegeben ist und 
die Voraussetzung § 2a NotSanG (Ausbildung, Beherrschen) erfüllt sind. 
Die Indikation ergibt sich aus dem Zustand des Patienten und den Vitalparametern. Diese 
sind aus dem Einsatzprotokoll ersichtlich. Eine zusätzliche Dokumentation oder Recht-
fertigung wird nicht verlangt. 
 
Das Kommentarfeld § 22aNotSanG muss nicht ausgefüllt werden. Es reicht 
aus, einen Buchstaben oder ein Zeichen einzutragen, damit die entsprechende 
Fehlermeldung erlischt. 


